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S i t z u n g s v o r l a g e  
 

Drucksache Nr. 898/2021  Teningen, den 29. November 2021 
 

 
Federführender Fachbereich: FB 1 (Finanzen, Personal, Organisation) 

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Gemeinderat (öffentlich) 14.12.2021 Beschlussfassung 

 
 

 

 
Betreff: 

 

Betrauungsakt für die Nahwärmeversorgung Teningen GmbH unter Berücksichtigung der 
europäischen Rechtslage 

 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 

 
Der als Anlage zu dieser Sitzungsvorlage beigefügten Betrauung der 

Nahwärmeversorgung Teningen GmbH mit der Durchführung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen im Bereich der Nahwärmeversorgung wird zugestimmt.  
 

 
Erläuterung: 

 
Die Gemeinde Teningen hat die Nahwärmeversorgung Teningen GmbH im Jahr 2014 
damit betraut, die Aufgabe der Nahwärmeversorgung zu übernehmen. Mit dem Beschluss 

der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 
106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf 

staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen 
(Freistellungsbeschluss), die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse (DAWI) betraut sind, treten formelle Anforderungen an den 

Betrauungsakt in Kraft. Diese wurden nachfolgend durch die Rechtsprechung der 
europäischen Gerichte konkretisiert. 

Die Gemeinde Teningen hat sich entschieden, die Betrauung aus dem Jahr 2014 unter 
Beachtung der zwischenzeitlichen Rechtsentwicklung zu bestätigen.  
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